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Großgrimberg in voller Blüte.

		Für die Europa- und 
Kommunalwahlen am 
25. Mai 2014 werden 
noch Helfer gesucht!

Langsam wird es ernst. Ein großer 
Wahltag naht dem Bürger und der 
Gemeindeverwaltung am Sonntag, den 
25. Mai 2014.
Europawahl, Kreistag- und Gemeinde-
ratstimmzettel wollen ausgezählt und 
die Ergebnisse erfasst werden. Hierfür 
benötigt das Wahlamt der Gemeinde 
Odenthal die Hilfe ehrenamtlicher Hel-
fer. Immerhin 40,00 € Erfrischungsgeld 
werden bar auf die Hand gezahlt. An 
Zeitaufwand ist etwa der halbe Tag ein-
zuplanen.
Haben Sie Interesse an einer abwechs-
lungsreichen ehrenamtlichen Tätigkeit  
ohne weitere Verpflichtungen vor oder 
nach dem Wahltag? Machen Sie bei 
der Wahl mit!
Weitere Informationen gibt es im 
Wahlamt Odenthal
Tel.: 02202 / 710 115 oder 710 112
wahlamt@odenthal.de
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Informationen,
Tourismus und Kultur

		Der neue Kulturbeauftragte 
für die Gemeinde Odenthal

Der langjährige ehrenamtliche Kultur-
beauftragte für die Gemeinde Oden- 
thal, Walter Jansen, hat seine Tätigkeit 
Ende 2013 nach der letzten der 4 Aus-
stellungen zum 25-jährigen Bestehen 
der „Kleinen Rathausgalerie“ auf eige-
nen Wunsch beendet. Er wurde in der 
Ratssitzung am 10. Dezember 2013 
mit großem Dank von Verwaltung und 
Politik offiziell aus seinem Ehrenamt 
verabschiedet. Bei der Suche nach 
einem Nachfolger war die Verwaltung 
erfreulicher Weise schnell erfolgreich. 
Im Ausschuss für Umwelt, Tourismus, 
Kultur und Verkehr am 06. Februar 
2014 wurde dem Vorschlag der Verwal-
tung, Herrn Thomas Kricsfalussy aus 
Odenthal zum ehrenamtlichen Nach-
folger für Herrn Jansen zu bestimmen, 
einstimmig gefolgt. 
Thomas Kricsfalussy ist in Köln gebo-
ren, er ist Diplom-Designer, freier Künst-
ler mit Ausstellungserfahrung und mit 
den Gegebenheiten in der Odenthaler 
und auch der überörtlichen Kunstszene 
gut vertraut. Er hat u. a. Ausstellungen 
im Pilgersaal des Küchenhofs in Alten-

berg kuratiert (z.B. „CREDO“ – Basta, 
Berthold Welter – Schöpfungsge-
schichten und Kurt Soiron – „Stelen“). 
Als selbstständiger Geschäftsführer 
einer Odenthaler Werbeagentur kennt 
er sich außerdem gut in der Medien-
branche aus und wird künftig sicherlich 
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ein öffentlicher Spielplatz, eine Tisch-
tennisplatte und Platz zum Kicken. 
Unsere Grillhütte hat sich mittlerweile 
etabliert für Kindergeburtstage, Be-
triebsfeiern und Klassenabschluss-
veranstaltungen. Viele Odenthaler und 
Auswärtige kennen sie schon. Wenn 
Sie jetzt aber das erste Mal von dieser 
schönen gemeindeeigenen Liegen-
schaft lesen, und Ihr Interesse geweckt 
ist, dann informieren Sie sich doch  
gern weiter über www.odenthal.de 
oder unter 02202/710-103. Dort kön-
nen Sie sich auch nach freien Terminen 
sowie Preisen erkundigen.
Frau Kolf
Geschäftsbereich III
E-Mail: kolf@odenthal.de

		200 Jahre 
Bürgergemeinde Odenthal

Das Ehrenamts-Team im Gemeinde- 
archiv plant für 2015 eine Ausstellung 
zur ersten Odenthaler Bürgermeisterei 
vor 200 Jahren. Bürgermeister Jo-
hannes Frizen ist vorher Schöffe des 
Strauweiler Grafen und französischer 
Bürgermeister Napoleons. Daher deckt 
die Ausstellung den Zeitraum von 1791 
bis in die Preußenzeit ca. 1845 ab.
Wer aus diesem oder über diesen Zeit-
raum noch Dokumente, Gegenstände 
oder mdl. Überlieferung hat bzw. weiß, 
wo etwas sein könnte, wird gebeten, 
die Gemeindeverwaltung zu informie-

weitere Impulse, Ideen und auch neue 
Akzente in der Odenthaler Kunstland-
schaft rund um die Rathausgalerie und 
das Förderstipendium Bildende Kunst 
setzen. 
Thomas Kricsfalussy wird die Ausstel-
lungsreihe 2014 in der „Kleinen Rat-
hausgalerie“ mit der Ausstellung „Die 
unsichtbaren Städte“ des Bergisch 
Gladbacher Künstlers Frank Heller 
beginnen. Sie zeigt mittel- und klein-
formatige Aquarelle, die mit fiktiven 
Städtebildern experimentieren. Der 
Ausstellungstitel ist dem 1972 erschie- 
nenen Roman von Italo Calvino ent-
liehen. Die Ausstellung kann ab dem 
9. Mai während der Öffnungszeiten 
der Gemeindeverwaltung besichtigt 
werden. Wenn Sie regelmäßig Infor-
mationen zu den Ausstellungen in 
der „Kleinen Rathausgalerie“ erhalten 
möchten, wenden Sie sich bitte an 
den „i-Punkt“ in Altenberg unter der 
Telefonnummer 02174-419950 oder 
unter der E-Mail-Adresse: ipunkt@ 
altenberg-info.de 

Der neue Kulturbeauftragte in Odenthal: 
Thomas Kricsfalussy

		Grillen in Odenthal
Sie suchen eine Möglichkeit mit Freun-
den einen netten Tag zu verbringen? Es 
soll unkompliziert sein und darf auch 
gerne rustikal sein? Dann schauen Sie 
sich doch mal die Grillhütte in Oden- 
thal-Hüttchen, Großgrimberger Weg,  
an. Dort können Sie in wunderschö-
ner Natur Ihre Würstchen auf den Grill 
legen. Die Grillstelle ist überdacht, so-
dass der Grillmeister und auch ein paar 
Freunde regengeschützt unterkom-
men. Auf dem Gelände befindet sich 
eine Holzhütte, die Sitzgelegenheit für 
rund 25 Personen bietet. In der Hütte 
gibt es eine Toilette und eine Küchen-
zeile mit Kühlschrank, Backofen und 
Herd. Diejenigen, die nicht so gerne 
grillen, können sich also nach Belieben 
anderweitig verköstigen. Geschirr und 
Grillbesteck bringt jeder Mieter selbst 
mit. Am gut erreichbaren Gelände liegt 
direkt ein Wanderparkplatz, sodass 
das lästige Parkplatzsuchen entfällt. 
Auf dem Grundstück befindet sich 

ren, um Kopien, Fotos oder Interviews 
vornehmen zu lassen.
Tel. 02202/710 112: Frau Wissenberg, 
Rathaus 

		Fotowettbewerb
Machen Sie mit bei unserem Fotowett-
bewerb zum Thema MEIN ODENTHAL.
Die Gemeinde Odenthal sucht IHRE 
Fotos von den wunderbarsten Erleb-
nissen, den schönsten Ecken, der 
besten Jahreszeit, den interessan-
testen Ereignissen – von IHRER Sicht 
auf das Leben und die Menschen in 
Odenthal.  
Die schönsten Fotos werden durch 
eine Jury unter Vorsitz des Bürgermeis-
ters Wolfgang Roeske prämiert und auf 
der Homepage der Gemeinde Oden- 
thal veröffentlicht.  
1. Preis: 100 Euro
2. Preis: 50 Euro
3. Preis: 20 Euro
4.–10. Preis: 10 Euro
Die Rechtlichen Rahmenbedingungen 
und nähere Informationen finden Sie 
auf der Homepage der Gemeinde 
Odenthal: www.odenthal.de.
Die Bilder werden lediglich für die  Prä-
sentation auf der Homepage der Ge-
meinde Odenthal und gegebenenfalls 
für sonstige, gemeindliche Publika- 
tionen (Presseartikel, Broschüre, Aus-
stellung im Rathaus) verwendet. Es 

UDO TANG, DIPL.-ING.
SCHLINGHOFENER STR. 39–41, 51519 ODENTHAL
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bleiben ansonsten alle Rechte bei den 
Fotografen.
Einsendeschluss ist der 31.08.2014. 
Wir freuen uns auf Ihre Ein- und Aus-
blicke!
Ansprechpartner bei der Gemeinde 
Odenthal ist Anna Mömerzheim, Tel. 
02202/710-155, Mail: moemerzheim@
odenthal.de. 

		Der Bergische WanderBus 
rollt seit dem 29. März 
wieder durch die Region

Rheinisch-Bergischer Kreis. Der Bergi-
sche WanderBus ist eine echte Erfolgs-

geschichte. Seit seiner Jungfernfahrt 
im Jahr 2010 lockt die Linie 267 jedes 
Jahr mehr Fahrgäste an. Das Konzept, 
die Region an Eifgen und Dhünn zu 
Fuß und mit dem Bus zu erkunden, 
ist damit voll aufgegangen. Auch zum 
Einstieg ist das Bergische Wanderland 
und das Wegenetz der Dhünnhochflä-
che ist der Bergische WanderBus ideal. 
Da er auch zwischen den Reisegärten 
Schöllerhof und Eifgen verkehrt, kann 
man von dort wunderbar in die attrakti-
ven Wegenetze einsteigen. In den ver-
gangenen Jahren gab es zudem viel 
positives Feedback von Gastronomen, 
die sich an der Wegstrecke der 267 
befinden. Sie haben durch den Bergi-

schenWanderbus ein größeres Gäste-
aufkommen festgestellt. „Der Wander-
Bus ist nicht mehr wegzudenken“, 
sagt daher Odenthals Bürgermeister 
Wolfgang Roeske stellvertretend für 
die WanderBus Partner Odenthal, Wer-
melskirchen und den Rheinisch-Bergi-
schen Kreis. 

Fahrdauer und Fahrstrecke
Der Bergische WanderBus startete am 
29. März in die neue Saison und fährt 
bis zum 2. November an Wochenen-
den und Feiertagen durch die Region. 
„Wir wollten den April unbedingt schon 
fahren“, erklärt Reinhard Haase, der 
beim Rheinisch-Bergischen Kreis für 
den Öffentlichen Personennahverkehr 
zuständig ist, warum der WanderBus in 
diesem Jahr schon vor Ostern den Be-
trieb aufnimmt. Die Linie 267 verkehrt 
im 2-Stunden-Takt auf seiner Strecke. 
Die erste und letzte Fahrt an jedem Tag 
führen nach Bensberg (Stadtbahn) und 
Bergisch Gladbach (S-Bahn). Dadurch 
kommen auch Wanderer und Besucher 
von außerhalb leicht mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln in die Region und wie-
der nach Hause zurück. 
Fahrtroute: Bensberg (U), Bergisch 
Gladbach (S), Odenthal Herzogenfeld, 
Odenthal Kirche, Odenthal-Altenberg, 
Odenthal Wanderparkplatz Schöller-
hof, Wermelskirchen Limmringhausen 
(Markusmühle), Wermelskirchen Maria 
in der Aue, Wermelskirchen-Dabring-
hausen Mitte, Straußenfarm, Wermels-
kirchen Neuemühle, Wermelskirchen 
Rathaus, Wermelskirchen Markt/Tau-
bengasse, Wermelskirchen Wander-
parkplatz Eifgen 
Die Fahrt von einer Kommune in die 
nächste, beispielsweise von Oden- 
thal nach Wermelskirchen kostet in der 
Preisstufe 2a des VRS-Tarifs 2,80 Euro. 
Wermelskirchen nach Bergisch Glad-
bach fällt in die Preisstufe 3, die 5 Euro 
kostet. „Der Bergische WanderBus 
ist ein ganz normaler Linienverkehr“, 
macht Udo Wasserfuhr, Prokurist der 
Rheinischen Verkehrsbetriebe Köln 
(RVK), deutlich. „Man kann dafür die 
VRS-Tickets nutzen.“  

Fahrgastzahlen steigen
Im Jahr 2013 stiegen 2.491 Passagiere 
in den Bergischen WanderBus ein. Das 
ist ein Plus von 17,2 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. 2012 waren es rund 
2.000 Gäste. Die meisten Passagiere 
stiegen am Tag der Deutschen Einheit 
in den Bergischen WanderBus ein. Da-
mals waren es 103. Im Durchschnitt 
aller Betriebstage fuhren 37 Fahrgäste 
mit. An den Haltestellen Altenberg, Rei-
segarten Schöllerhof und Reisegarten 
Eifgen betraten die meisten Passagiere 
den Bus. „Ich bin mir sicher, dass der 
Bergische WanderBus in diesem Jahr 
neue Spitzenzahlen schreiben wird“, 
erklärt Mathias Derlin, Geschäftsführer 
von Das Bergische. Die Linie 267 hilft 
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bei der Erschließung des Bergischen 
Wanderlandes.

Mit der 267 ins Herz des Bergischen 
Wanderlandes 
Der Bergische WanderBus bringt die 
Passagiere ins Herz der Wanderregi-
on. An der Haltestelle Schöllerhof kann 
man in den Streifzug Eifgenbachweg 
einsteigen, bis zum Reisegarten Eif-
gen wandern und mit dem Bus wieder 
zurückfahren. Der Eifgenbachweg ist 
gleichzeitig Teil des Wanderwegenet-
zes Dhünnhochfläche, das im Zuge der 
Regionale 2010 entstand. In Schöller-
hof kann man sich gleichzeitig auf den 
zertifizierten Fernwanderweg Bergi-
scher Weg begeben und bis nach Es-
sen im Norden oder zum Drachenfels 
im Süden wandern. In der Gemeinde 
Odenthal selbst lassen sich auf der 
Hexenroute und der Mühlenroute 
interessante Dinge über die Region 
erfahren und die wunderschöne Land-
schaft kennenlernen. Mit Umstieg vom 
Bergischen WanderBus in Dabringhau-
sen Mitte zur Linie 263 erreicht man 
das große Wandergebiet um die Gro-
ße Dhünntalsperre. An Deutschlands 
zweitgrößter Trinkwassersperre gibt 
es eine Fülle von Wanderwegen. Der 
Hauptweg führt sogar einmal um das 
ganze Gewässer herum. 

alles, was ein Wanderer sich nur wün-
schen kann. „Der WanderBus ist Wirt-
schaftsförderung. Die Gastronomiebe-
triebe am Wegesrand profitieren von 
den Gästen, die den Bus und die Wan-
derwege nutzen“, weiß Florian Lesske, 
Wirtschaftsförderer der Stadt Wermels-
kirchen. Das hat auch Daniel Rößler, 
Geschäftsführer des Haus Eifgen, fest-
gestellt: „Wir kriegen viel Besuch von 
Wanderern, die bei uns etwas essen 
und trinken. Unser Angebot spricht 
sich aber auch herum, was natürlich 
tolle Werbung ist.“

Viele Partner ziehen an einem Strang
Für das Konzept des Projektes zeich-
neten die Stadt Wermelskirchen, die 
Gemeinde Odenthal und der Rhei-
nisch-Bergische Kreis verantwortlich. 
Der Rheinisch-Bergische Kreis ist für 
den öffentlichen Personennahverkehr 
zuständig und setzt das Projekt Wan-
derBus um. Die Stadt Wermelskirchen 
und die Gemeinde Odenthal übernah-
men gemeinsam mit dem Planungs-
büro VIA die touristischen Aspekte. Die 
RVK fährt auf der Strecke.

Impressum
Auflage: 7.200 Exemplare

Herausgeber
und verantwortlich: Bürgermeister
 Wolfgang Roeske
 Altenberger-Dom-Straße 31
 51519 Odenthal

Gesamtausführung: www.ics-druck.de

Das Amtsblatt wird im Gemeindegebiet Odenthal 
an alle Haushalte kostenlos verteilt.

Einzelexemplare sind bei der
Gemeinde ver wal tung, Altenberger-Dom-Str. 31, 
51519 Odenthal, kostenlos erhältlich.

(v. li.) Reinhard Haase (Rheinisch-Bergischer Kreis), Florian Lesske (Stadt Wermelskirchen), 
Mathias Derlin (Das Bergische), Wolfgang Roeske (Bürgermeister Odenthal), Udo Wasser-
fuhr (RVK). Bildquelle: Rheinisch-Bergischer Kreis

In Eifgen erwartet den Wanderer 
übrigens, wie auch an vielen weiteren 
Punkten an der Route des Bergischen 
Wanderbuses, ein wunderschönes 
Restaurant. Das Haus Eifgen bietet 
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Internet: www.odenthaler-landbier.de   
und www.rueckspiegel-music.de
Weitere Informationen: 
Dietmar Tönnies
Altenberger-Dom-Str. 20 und 42
51519 Odenthal
Telefon: (02202) 75 57
Internet: www.rewe-odenthal.de 

		Wo vor 30 Jahren alles 
begann! Zweirad-Mobilität 
in Odenthal-Küchenberg.

  30 Jahre Zweiradfachbetrieb 
Klaus H. Gerfer

Eine ehemalige Scheune aus dem 
Jahr 1822, die im Jahr 2003 komplett 
restauriert wurde, dient seit dem 28. 
Februar 2004 als Firmensitz für den 
Handels- und Handwerksbetrieb Klaus 
H. Gerfer, Motorroller – Motorräder. Es 
begann jedoch in einem kleinen elterli-
chen Kellerraum und im Nebengebäu-
de der Scheune; Herr Gerfer meldete 
am 28. Dezember 1983 das Gewerbe 
in der Gemeinde Odenthal an und star-
tete vor 30 Jahren, am 1. Januar 1984.
Nach Fertigstellung des Wohnhauses 
mit Gewerberäumen in der Doppelga-
rage konnte dann endlich Anfang 1984 
in größeren Räumen begonnen werden.
Anfang 1987 wurde mit dem Vertrieb 
der Marke Piaggio (mit Vespa, Mofa 
und Motorroller Gilera, APE-Klein-
laster) begonnen. Da der Platz nicht 
ausreichte, wurde am 6. Mai 1989 ein 
zusätzliches Verkaufslokal, neben der 
Esso-Tankstelle, in Odenthal eröffnet. 
Im Jahr 1990 begann er zusätzlich mit 
dem Vertrieb von Enfield-Motorrädern 
und seit 1995 mit MZ 4-Takt-Motor-
rädern. Mittlerweile werden seit 2009 
auch die italienischen Motorräder der 
über 90-jährigen Traditionsmarke Moto 
Guzzi hier verkauft und repariert. 
Nachdem Herr Gerfer im Jahr 1992 
die Ausbildereignungsprüfung in der 
IHK Köln absolviert hatte, begann er  
auch erstmalig auszubilden. Zuerst im 
Beruf des/der Einzelhandelskaufmann/
frau und ab 1996 auch im Beruf des/
der Zweiradmechaniker/in. Der Betrieb 
beschäftigte damit vier Mitarbeiter. Im 
Jahr 1998 begann Herr Gerfer mit der 
Fortbildung zum Zweiradmechaniker-
meister in der Bundesfachschule für 
Zweiradtechnik in Frankfurt, die er mit 
Erfolg im März 1999 beendete.
In der Zwischenzeit beschäftigte er 
sich schon intensiv mit den Planungen 
und Genehmigungen zum Umbau der 
elterlichen Scheune zu einem moder-
nen Motorrad-Fachbetrieb. Nach fast 
10 Jahren des langen und intensiven 
Bemühens um aller erforderlichen Ge-
nehmigungen konnte dann endlich im 
Februar 2003 mit dem Umbau begon-
nen werden, um endlich vom 27. bis 

Dietmar Tönnies trinkt Odenthaler Landbier.

schmalz. Von 18 bis 20 Uhr spielt die 
Band Rückspiegel mit Dietmar Tönnies 
an der Rhythmus-Gitarre Hits of the 
Good Old Times!

Wirtschaft in Odenthal

		Bergischer Genuss aus 
Hopfen und Malz in der 
Bügelflasche: 
Odenthaler Landbier-Abend 
am 10. Mai

Seit sieben Jahren führt Dietmar Tön-
nies in seinen beiden REWE Märkten 
das „Landbier mit dem Odenthaler“. 
Das obergärige Kaltgetränk hat so vie-
le Freunde gefunden, dass am Sams-
tag, den 10. Mai von 15 Uhr bis 21 Uhr 
der nächste Landbier-Abend vor dem 
Getränkemarkt REWE Tönnies an der 
Altenberger-Dom-Straße 20 stattfindet. 
Zum Bier bereitet Tobias Fischer, 
Deutscher Meister der Grillprofis und 
Mitarbeiter im Getränkemarkt, feinste 
Bratwurst mit Landbier-Sauce zu und 
reicht dazu Landbrot mit Bärlauch- 
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Bekanntmachungen

		Abschließender Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW

  über die Prüfung des 
Abschlusses des Gemeinde-
wasserwerkes Odenthal

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO 
NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des 
Betriebes Gemeindewasserwerk der 
Gemeinde Odenthal. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2011 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Leyh, 
Dr. Kossow & Dr. Ott KG, Köln, bedient.
Diese hat mit Datum vom 06.12.2012 
den nachfolgend dargestellten unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk er- 
teilt.
„Wir haben den Jahresabschluss – 
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang – 
unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht des Gemeinde-
wasserwerks Odenthal, Odenthal, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2011 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vor- 
schriften und ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften sowie den er- 
gänzenden Bestimmungen der Sat-
zung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprü-
fung nach § 317 HGB und § 106 Abs. 1 
GO NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden.
Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des 
Eigenbetriebes sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Ba-

der dieses Jahr am 27. März 2014 
stattfand. Aktuell wird ein Auszubilden-
der im Zweiradmechanikerhandwerk 
(Motorradtechnik) im 2. Lehrjahr aus-
gebildet.
Abgerundet wird das Angebot mit ei-
ner Motorradvermietung, bei der sich 
Kunden eine entsprechende Maschine 
oder einen Roller entweder für einige 
Stunden oder natürlich auch tageweise 
oder wöchentlich mieten können.
Als Aktivitäten sind regelmäßige Tref-
fen, Ausfahrten oder, wie dieses Jahr 
erstmalig, eine geführte Motorradreise 
nach Sardinien geplant.
Ein neu eingerichteter Onlineshop geht 
ab Anfang April 2014 an den Start.
Um das 30-jährige Firmenjubiläum an-
gemessen zu feiern, veranstaltet Herr 
Gerfer am Samstag, den 28. Juni 2014 
einen „Tag der offenen Tür“. Diesen 
Termin sollte man sich unbedingt vor-
merken.
Alle Informationen, Bilder, Mitteilungen 
können auch auf der Internetseite: 
www.motorrad-gerfer.de, abgerufen 
werden.
 Klaus H. Gerfer

29. Februar 2004 das Geschäft und 
die Werkstatt mit einer schönen Eröff-
nungsfeier einzuweihen!
In der modernen und komplett einge-
richteten Werkstatt können neben den  
üblichen Inspektionen, Reparaturen, 
Wartungen und besonderen Arbeiten, 
wie Laser-Rahmenvermessungen mit 
der „Köster“ Laserlehre mit anschlie-
ßender Unfallreparatur, Abstimmungs-
arbeiten, Tuningmaßnahmen auf dem 
hauseigenen, modernen Wirbelstrom-
bremsen-Leistungsprüfstand p4 der 
Fa. Ammerschläger, durchgeführt wer-
den. Die Aufträge werden für Sachver-
ständige der Prüforganisationen, GTÜ, 
Dekra, TÜV u.a., sowie von Firmen als 
auch von Privatkunden entgegenge-
nommen. Ebenso werden hier für alle 
Zwei-, und Dreirad-Fahrzeuge Reifen 
verkauft, montiert und ausgewuchtet. 
Räder einspeichen und zentrieren wird 
hier ebenso ausgeführt, wie auch Ab-
gasuntersuchungen und Hauptunter-
suchungen, die wöchentlich durchge-
führt werden.
Um den Nachwuchs zu fördern, wer-
den regelmäßig Praktikumsstellen für 
interessierte Schüler/innen angeboten, 
wie auch die Teilnahme am „Girls-Day“, 
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§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteu-
ern werden für das Haushaltsjahr 2014 
wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1  für die land- und forstwirtschaft- 

lichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
 220 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 

auf 450 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 424 v. H.
Die geänderten Steuersätze bei der 
Grundsteuer A und B wurden durch 
Hebesatzsatzung vom 09.12.2008 in 
der Fassung der 2. Änderungssatzung 
vom 18.02.2014 festgesetzt und haben 
hier nur deklaratorischen Charakter.

§ 7
1.  Als erheblich im Sinne von § 81 

Abs. 2 Nr. 1 GO NW gilt ein Fehlbe-
trag, der 2 v. H. der Ausgaben des 
Ergebnisplans übersteigt.

2.  Als erheblich im Sinne von § 81 
Abs. 2 Nr. 2 GO NW sind Mehraus-
gaben dann anzusehen, wenn sie 
im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtauf-
wendungen oder Gesamtauszah-
lungen übersteigen.

3.  Als geringfügig im Sinne des § 81 
Abs. 3 GO NW gelten Aufwendun-
gen oder Auszahlungen für Inves-
titionen und Instandsetzungen an 
Bauten, deren Höhe nicht mehr 
als 3 v. H. der Aufwendungen oder 
Auszahlungen beträgt.

§ 8
1.  Stellen, bei denen im Stellenplan 

der Vermerk „künftig wegfallend“ 
(kw) angebracht ist, dürfen nach 
freiwerden nicht mehr besetzt wer-
den.

Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung
Die vorstehende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung mit ihren An-
lagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW 
dem Landrat als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde in Bergisch Glad-
bach mit Schreiben vom 04.03.2014 
angezeigt worden. Gemäß Verfügung 
des Landrates vom 12.03.2014 kann 
die Haushaltssatzung nunmehr gemäß 
§ 80 Abs. 5 GO NW bekannt gemacht 
werden.
Die Haushaltssatzung liegt gemäß § 80 
Abs. 6 GO NW bis zum Ende der Aus-
legung des Jahresabschlusses nach 
§ 96 Abs. 2 GO NW zur Einsichtnah-
me im Verwaltungsgebäude in Oden- 
thal, Bergisch Gladbacher Str. 2, Ge-
schäftsbereich I, Kämmerei, während 
der nachfolgenden Dienststunden öf-
fentlich aus:

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), hat 
der Rat der Gemeinde Odenthal mit 
Beschluss vom 18.02.2014 folgende 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2014, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussicht-
lich anfallenden Erträge und entstehen-
den Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Ver- 
pflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
  Gesamtbetrag der Erträge auf
 25.587.862 EUR
  Gesamtbetrag der Aufwendungen 

auf 26.335.487 EUR
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf
 23.518.731 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
 23.353.645 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finan-
zierungstätigkeit auf 1.953.750 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finan-
zierungstätigkeit auf 4.902.680 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren 
Aufnahme für Investitionen erforderlich 
ist, wird auf 2.708.330 EUR
festgesetzt.  

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden 
nicht veranschlagt.

§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage aufgrund des voraussichtli-
chen Jahresergebnisses im Ergebnis-
plan wird auf 747.625 EUR
festgesetzt.
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapi-
tals soll nicht erfolgen.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur 
Liquiditätssicherung in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf
 5.000.000 EUR
festgesetzt.

sis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundla-
ge für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und 
den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen der Satzung und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebes und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott KG aus-
gewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis:
Der Bestätigungsvermerk des Wirt-
schaftsprüfers wird vollinhaltlich über-
nommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Ein-
richtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
GPA NRW nicht erforderlich.
Herne, den 21.03.2014
Gemeindeprüfungsanstalt NRW
Im Auftrag

Gez. Thomas Siegert
 
 

		Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der 
Gemeinde Odenthal für das 
Haushaltsjahr 2014

Nachfolgend wird auf die bereits im 
Sonderamtsblatt Nummer 104a vom 
26.03.2014 veröffentlichte Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung für 2014 
hingewiesen. Das Sonderamtsblatt 
wurde aus Kostengründen nicht an alle 
Haushalte verteilt, sondern nur orts-
üblich ausgehängt und auf der Home-
page der Gemeinde Odenthal im Inter-
net veröffentlicht. Die Veröffentlichung 
des Sonderamtsblattes erfolgte, um 
die Rechtswirksamkeit der Haushalts-
satzung herzustellen und damit die 
vorläufige Haushaltsführung zu been-
den.
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1)  Die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 
6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) in der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 
(GV. NRW. S. 878), kann gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei 
denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt,

 b)  eine Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat die Rats-
beschlüsse vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und daher die ver-
letzte Rechtsvorschrift oder die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

2)  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbu-
ches beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungspla-
nes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
sind dann unbeachtlich, wenn sie 
nicht gem. § 215 BauGB innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Odenthal gel-
tend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von 

Der Entwurf zur 3. Ergänzung der Ab-
grenzung der Innenbereichslage Alte-
hufe 2 kann 
vom 05.05.2014 bis einschließlich 
06.06.2014 
während der Dienststunden im Ge-
schäftsbereich III -Bauen & Techni-
sche Dienste- der Gemeinde Odenthal, 
Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, eingesehen werden. In der 
Zeit der Auslegung können von jeder-
mann Vorschläge und Einwendungen 
schriftlich oder zu Protokoll vorge-
bracht werden.
Schriftliche Stellungnahmen richten 
Sie bitte an den Bürgermeister, Ge-
schäftsbereich III -Bauen & Technische 
Dienste-, Altenberger-Dom-Straße 29, 
51519 Odenthal.

Odenthal, den 03. April 2014
Der Bürgermeister

gez.
Roeske

		Bekanntmachung über 
das Inkrafttreten der 
4. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 3 -Eikamp-

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat 
in seiner Sitzung am 08.10.2013 die 
4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 3 –Eikamp– als Satzung beschlos-
sen. Dem Bebauungsplan sind beige-
fügt eine Begründung mit Umweltbe-
richt und ein landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag mit integrierter Arten-
schutzprüfung.
Der betreffende Bereich ist im nachfol-
gend abgedruckten Kartenausschnitt 
dargestellt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 3 –Eikamp– gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft.
Die 4. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 3 -Eikamp- kann während der 
Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech-
nische Dienste– der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, ein-
gesehen werden.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Hinweise:
Unter Beachtung des § 244 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548) ergehen folgende Hinweise:

montags bis freitags
 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
montags bis donnerstags
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei 
denn
a)  eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)  der Bürgermeister hat den Rats- 
beschluss vorher beanstandet oder

d)  der Form- und Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Odenthal, den 21.03.2014

gez.
Stelberg
Kämmerer

		Bürgerbeteiligung
Die Gemeinde Odenthal beabsichtigt 
für die nachstehend kartenmäßig ab-
gedruckte 
Ortslage Odenthal-Altehufe 
eine 3. Ergänzung der Abgrenzung der 
Innenbereichslage Altehufe 2 gemäß 
§ 34 Abs. 4 des Baugesetzbuches vor-
zunehmen. Hierzu hat der Ausschuss 
für Planen und Bauen in seiner Sitzung 
am 21.11.2013 den Aufstellungsbe-
schuss gemäß § 2 BauGB gefasst.
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montags bis donnerstags  
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Während der öffentlichen Auslegung 
können von jedermann Anregungen 
und Bedenken zu den Planabsichten 
schriftlich vorgebracht oder im Ge-
schäftsbereich III –Bauen & Technische 
Dienste– der Gemeinde Odenthal zur 
Niederschrift gegeben werden.
Über die Anregungen und Bedenken 
entscheidet der Ausschuss für Planen 
und Bauen der Gemeinde Odenthal.

Odenthal, den 02.04.2014
Der Bürgermeister

gez.
Roeske

		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zustän-
diger Fachausschuss hat in seiner 
Sitzung am 29.11.2012 folgende Be-
schlüsse gefasst:
–  Aufstellung der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 61 A  
–Eikamp/Altehufe- gemäß § 1 
Abs. 8 und § 2 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) und

–  Aufstellung der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gemäß 
§ 1 Abs. 8 und § 2 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) 

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Erweiterung der Geltungsbe-

reichsgrenze des Bebauungspla-
nes und Änderung der Flächen 
für die Landwirtschaft und Wohn-
baufläche in private Grünfläche

Hierzu soll nun die frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Be-
hörden gem. § 3 (1) und gem. § 4 (1) 
BauGB durchgeführt werden.
Die vorgenannten Entwürfe zur Flä-
chennutzungsplan- und zur Bebau-
ungsplanänderung einschließlich des 
Erläuterungsberichtes, der Begründung 
mit den dazugehörigen Umweltbe-
richten, den landschaftspflegerischen 
Fachbeitrag und der Artenschutzprü-
fung Stufe I liegen in der Zeit von
Montag, den 05.05.2014 bis ein-
schließlich Freitag, den 06.06.2014
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech-
nische Dienste– der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags  von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

2.  Im Rahmen der Umweltberichte lie-
gen für die jeweiligen Schutzgüter 
folgende Arten von umweltrelevan-
ten Informationen vor:

 −  Schutzgut Mensch und seine Ge-
sundheit:

     Belastungen durch Lärm und 
Emissionen/Immissionen; Schall-
technische Orientierungswerte

 −  Schutzgut Landschaft; Land-
schafts- bzw. Ortsbild:

     Visuelles Erscheinungsbild zum 
Landschaftsausschnitt

 −  Schutzgut Pflanzen und Tiere:
     Biotop- und Artenschutzfunktion; 

Artenschutzprüfung
 − Schutzgut Boden:
     Geologischer Untergrund; Boden-

aufbau
 − Schutzgut Wasser:
     Oberflächengewässer; Grund-

wasser; Schmutz- und Nieder-
schlagswasser

 − Schutzgut Luft und Klima:
     Luftströmungen; Siedlungsklima-

tische Funktionen
 − Schutzgut Kultur- und Sachgüter:
    Kultur- und sonstige Sachgüter
Die Unterlagen zu den genannten um-
weltbezogenen Informationen können 
während der Auslegung eingesehen 
werden.
Die vorgenannten Entwürfe zu der Be-
bauungsplan- und Flächennutzungs-
planänderung einschließlich der Be-
gründungen inkl. Umweltberichte, den 
landschaftspflegerischen Fachbeitrag 
und die Artenschutzprüfung Stufe I lie-
gen in der Zeit von
Montag, den 05.05.2014 bis ein-
schließlich Freitag, den 06.06.2014
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech-
nische Dienste– der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden

Verfahrens- oder Formvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung 
begründen soll, ist darzulegen.

3)  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung der 
durch den Bebauungsplan einge-
tretenen Vermögensnachteile sowie 
über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hiermit hin-
gewiesen.

4)  Ort und Zeit der Einsichtnahme so-
wie die aufgrund des Baugesetzbu-
ches und der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen er-
forderlichen Hinweise werden hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 10. Oktober 2013

Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seiner Sit-
zung am 13.03.2014 folgenden Be-
schluss gefasst:
–  Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der Behörden zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 41  
–Erberich und zur 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gemäß 
§ 3 Abs. 2  und § 4 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB)

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Ausweisung einer überbaubaren 

Fläche im Bereich des Eschen-
weges in Odenthal-Erberich und 
Umwandlung einer Fläche für die 
Landwirtschaft in Wohnbauflä-
che

Es sind folgende Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar:
1.  Umweltbezogene Informationen in 

Fachgutachten:
 −  Planungsgruppe Grüner Winkel 

aus Nümbrecht (Mai 2013)
     Fachbeitrag zur Artenschutzprü-

fung zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 41 –Erberich–; 

     Thema: Artenschutzbelange
 −  Planungsgruppe Grüner Winkel 

aus Nümbrecht (Juni 2013)
     Landschaftspflegerischer Fach-

beitrag zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 41 –Erberich–; 

     Thema: Ermittlung und Bewertung 
der planungsrelevanten Schutz-
güter; Artenschutzrechtliche Maß- 
nahmen; Ermittlung von Art und 
Umfang der zu erwartenden Ein-
griffe; Landschaftspflegerische 
Maßnahmen; Bilanzierung; Kom-
pensationsmaßnahmen außer-
halb des Plangebietes
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–  Aufstellung der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 28 –Im 
Schmittergarten– gemäß § 1 Abs. 
8 und § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB)

–  Frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und der Behörden 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) für 
die 10. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und für die 3. 
Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 28 –Im Schmittergarten–

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Änderung der Fläche für den 

Gemeinbedarf in Wohnbauflä-
che und Ausweisung einer zu-
sätzlichen überbaubaren Fläche 
im Bereich der Straße „An der 
Buchmühle“.

Die vorgenannten Entwürfe zur Flä-
chennutzungsplan- und zur Bebau-
ungsplanänderung einschließlich des 
Erläuterungsberichtes, der Begründung 
mit den dazugehörigen Umweltbe-
richten, den landschaftspflegerischen 
Fachbeitrag und der Artenschutzprü-
fung Stufe I liegen in der Zeit von
Montag, den 05.05.2014 bis ein-
schließlich Freitag, den 06.06.2014
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech-
nische Dienste der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags 
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Während der öffentlichen Auslegung 
können von jedermann Anregungen 
und Bedenken zu den Planabsichten 
schriftlich vorgebracht oder im Ge-
schäftsbereich III –Bauen & Technische 
Dienste– der Gemeinde Odenthal zur 
Niederschrift gegeben werden.

Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften des Baugesetzbu-
ches (BauGB) bei der Aufstellung der 4. 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung 
der vorstehenden Genehmigung ge-
genüber der Gemeinde Odenthal gel-
tend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. Die Vorschrift des § 215 
BauGB gilt nicht für die Verletzung von 
Vorschriften über die Genehmigung 
und Bekanntmachung der 4. Änderung 
des Flächennutzungsplanes.
Die 4. Änderung des Flächennutzungs-
planes und der dazugehörige Erläute-
rungsbericht mit Umweltbericht und 
der landschaftspflegerische Fachbei-
trag mit integrierter Artenschutzprüfung 
können im Geschäftsbereich III -Bauen 
& Technische Dienste- bei der Gemein-
de Odenthal, Altenberger-Dom-Stra-
ße 29, 51519 Odenthal, während der 
Dienststunden der Gemeindeverwal-
tung eingesehen werden.

Odenthal, den 12. März 2014

Der Bürgermeister

gez.: Roeske
 
 

 

		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zustän-
diger Fachausschuss hat in seiner 
Sitzung am 13.03.2014 folgende Be-
schlüsse gefasst:
–  Aufstellung der 10. Änderung des 

Flächennutzungsplanes gemäß 
§ 1 Abs. 8 und § 2 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) und 

sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.

Während der öffentlichen Auslegung 
können von jedermann Anregungen 
und Bedenken zu den Planabsichten 
schriftlich vorgebracht oder im Ge-
schäftsbereich III –Bauen & Technische 
Dienste– der Gemeinde Odenthal zur 
Niederschrift gegeben werden.
Über die Anregungen und Bedenken 
entscheidet der Ausschuss für Planen 
und Bauen der Gemeinde Odenthal.

Odenthal, den 02.04.2014

Der Bürgermeister

gez.:
Roeske

		Amtliche Bekanntmachung 
4. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der 
Gemeinde Odenthal 
(Eikamper Feld – Odenthal- 
Eikamp)

Die Bezirksregierung Köln hat gemäß 
§ 6 des Baugesetzbuches mit Verfü-
gung vom 24.02.2014, Az: 35.2.11-
76-77/13, die vierte Änderung des 
Flächennutzungsplanes (Umwandlung 
einer Teilfläche eines Spielplatzes in 
Wohnbaufläche sowie Umwandlung 
einer Wohnbaufläche in öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Spielplatz im Bereich „Eikamper Feld“ 
in Odenthal-Eikamp) genehmigt.
Gemäß § 6 (5) des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zur Zeit gültigen Fas-
sung wird die Genehmigung hiermit 
bekannt gemacht.
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3.  In den Wahlbenachrichtigungen, die 
den Wahlberechtigten bis 04. Mai 
2014 übersandt werden, sind der 
Wahlbezirk (Stimmbezirk) und der 
Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben. 
Barrierefrei zugängliche Wahlräume 
sind mit einem Rollstuhlpiktogramm 
auf der Wahlbenachrichtigung ge-
kennzeichnet. Die Briefwahlvor-
stände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 13:00 Uhr 
in der Rathausnebenstelle, Bergisch 
Gladbacher Str. 2, 51519 Odenthal, 
1. OG Büro Kommunalbetriebe, zu-
sammen.

4.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in 
dem Wahlraum des Stimmbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist.

  Die Wähler haben die Wahlbe-
nachrichtigung und einen gültigen 
Ausweis zur Wahl mitzubringen.

  Die Wahlbenachrichtigung, auf der 
gekennzeichnet ist, für welche 
Wahlen der Empfänger wahlbe-
rechtigt ist, soll bei der Wahl vorge-
legt werden. 

  Gewählt wird mit amtlichen Stimm-
zetteln. Die Wähler erhalten bei 
Betreten des Wahlraumes jeweils 
einen amtlichen Stimmzettel für die 
Wahlen ausgehändigt, zu denen 
sie wahlberechtigt sind.

4.1  Für die Europawahl werden weiße 
Stimmzettel verwendet.

 Jeder Wähler hat eine Stimme. 
  Der Stimmzettel enthält jeweils un-

ter fortlaufender Nummer die Be- 
zeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung 
der sonstigen politischen Vereini-
gung und ihr Kennwort sowie je-
weils die ersten 10 Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

  Der Wähler gibt seine Stimme in der 
Weise ab, dass er auf dem rechten 
Teil des Stimmzettels durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welchem Wahlvorschlag 
sie gelten soll.

4.2  Der Wähler hat für die Gemeinde-
ratswahl sowie die Kreistagswahl 
jeweils eine Stimme. 

  Auf dem jeweiligen Stimmzettel 
kann nur ein Bewerber 

 a) für den Gemeinderat
 b) für den Kreistag 
 gekennzeichnet werden.
  Die Stimmzettel unterscheiden sich 

wie folgt:
 a)  für die Gemeinderatswahl: grüner 

Stimmzettel mit schwarzem Auf-
druck

  Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten bis 04. Mai 2014 eine Wahlbe-
nachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung er- 
halten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis ein-
legen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.

Odenthal, den 25.04.2014

gez. Roeske

Bürgermeister
als Wahlleiter

 

		Wahlbekanntmachung
Am 25. Mai 2014 finden in der Bundes-
republik Deutschland die
Wahl zum 8. Europäischen Parla-
ment
und in Nordrhein-Westfalen die
allgemeinen Kommunalwahlen (Ge-
meinde- und Kreiswahlen gemein-
sam)
statt.
In der Gemeinde Odenthal finden hier-
nach die Europawahl und die Wahl der 
Vertretung des Rheinisch Bergischen 
Kreises und die Wahl der Vertretung 
der Gemeinde Odenthal statt.
1.  Diese Wahlen dauern von 08:00 Uhr 

bis 18:00 Uhr.
2.  Die Gemeinde Odenthal ist in 16 all-

gemeine Wahlbezirke (=allgemeine 
Stimmbezirke für die Kommunal-
wahl) eingeteilt

Über die Anregungen und Bedenken 
entscheidet der Ausschuss für Planen 
und Bauen der Gemeinde Odenthal.

Odenthal, den 02.04.2014

Der Bürgermeister

gez.
Roeske

 
		Bekanntmachung über 

die Auslegung des Wähler- 
verzeichnisses und die Er-
teilung von Wahlscheinen 
zur Europawahl und zu den 
Kommunalwahlen NRW 
am 25. Mai 2014

1.  Das Wählerverzeichnis für die 
Stimmbezirke der Gemeinde Oden- 
thal liegt in der Zeit vom 05. bis 
09. Mai 2014 während der Dienst-
stunden (montags bis freitags von 
8:00 bis 12:30 Uhr, im Wahlamt-, Al-
tenberger-Dom-Str. 36 (Bürgerhaus 
Herzogenhof), 51519 Odenthal, zur 
Einsicht aus. 

  Das Wählerverzeichnis wird im au-
tomatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

  Der Wahlberechtigte kann verlan-
gen, dass in dem Wählerverzeich-
nis während der Auslegungsfrist 
der Tag seiner Geburt unkenntlich 
gemacht wird.

  Wählen kann nur, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig und unvollständig hält, kann 
während der Auslegungsfrist, spä-
testens am 09.Mai 2014 bis 12:30 
Uhr beim Bürgermeister, Wahlamt, 
Altenberger-Dom-Str. 36 (Bürger-
haus Herzogenhof), 51519 Odent-
hal, Einspruch einlegen.
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Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler! 
 
Bereits die Premiere der diesjährigen Produktion der Theater-AG „GO on stage“ am 23.1.2008 zeigte eines deutlich: Der Jah-
resbeginn am Gymnasium Odenthal (GO) steht diesmal ganz im Zeichen von Theater, Kunst und Musik! Mit der Kunst-AG 
stellen wir in dieser Ausgabe deshalb erstmals eine der kreativen Arbeitsgemeinschaften des GO vor.  
 
Vorgestellt… 
 
Etliche Meter Stoff, große Mengen Pappmache, Bastelkleber, dut-
zende Pappschnäbel und Unmengen echter und teils sogar aus 
Shanghai importierter Vogelfedern. – Noch vor einem halben Jahr 
war für den Laien kaum vorstellbar, dass aus diesem Wirrwarr von 
Rohmaterialien derart naturgetreue und originelle Kostüme für die 
Piepmätze aus Aristophanes’ „Vögel“ (s.u.) werden würden. Die 
Arbeit der siebenköpfigen Kunst-AG, die zunächst vor allem im 
Stillen stattfindet, wurde in den drei Aufführungen der „Vögel“ ein-
drucksvoll in Szene gesetzt. Monatelange Detailstudien, Skizzen 
und Experimente mit Schminke und Nähmaschine waren nötig, um 
später die Mitglieder der Theater-AG naturgetreu in die verschie-
densten Vogelarten verwandeln zu können. Erst die akribische 
Arbeit der Künstlerinnen ließ den Pfau authentisch sein Rad im 
prächtigen Federkleid schlagen und verlieh den übrigen Vögeln mit 
langen Krallen, ausgefallenen Schnäbeln und Masken auf ihre je 
eigene Weise Glanz.  
Die Mädchen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich unter der Leitung von Kunstlehrerin Ursula Lagler-Haese jeden Montag-
nachmittag (6.-8. Stunde) in den Kunsträumen treffen, arbeiten größtenteils schon seit sieben Jahren zusammen, würden sich aber 
über „Nachwuchs“ sehr freuen! Wer gerne künstlerisch aktiv werden und Erfahrungen im Bereich Bodypainting, Kostümdesign 
oder plastisches Gestalten sammeln möchte, ist herzlich willkommen! Als Dankeschön für die grenzenlose Kreativität und Aus-
dauer winkt der Kunst-AG nun ein professionelles Schminktraining, um ihre fabelhafte Arbeit noch weiter zu perfektionieren. 
                       Charlotte & Clara Bamberger 
 

Aufgeführt… 
 

 
 

Danke „GO on Stage“! 
 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala – so 
oder so ähnlich hörte man die begeis-
terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 
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len zu übersenden, dass sie dort hin-
sichtlich der Europawahl spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr und hin-
sichtlich der Kommunalwahlen dort 
spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr 
eingehen.
Später eingehende Wahlbriefe werden 
bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 
Die Wahlbriefe können auch bei der auf 
den Umschlägen genannten Stelle ab-
gegeben werden. 
7.  Jeder Wahlberechtigte kann sein 

Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben. Das gilt bei der 
Europawahl auch für Wahlberech-
tigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union zum Europäischen Parla-
ment wahlberechtigt sind. (§ 6 Abs. 
4 Europawahlgesetz)

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafen 
bis zu 5 Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

8.  Während der Wahlzeit sind in und 
an dem Gebäude, in dem sich der 
Wahlraum befindet, sowie in einem 
Bereich mit einem Abstand von we-
niger als zwanzig Metern von dem 
Gebäudeeingang jede Beeinflus-
sung der Wähler durch Wort, Ton 
und Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten. 
Die Veröffentlichung von Ergebnis-
sen von Wählerbefragungen nach 
der Stimmabgabe über den Inhalt 
der Wahlentscheidungen ist vor 
Ablauf der Wahlzeit um 18.00 Uhr 
unzulässig.

Odenthal, den 25. April 2014

Gemeinde Odenthal
Der Bürgermeister als Wahlleiter
gez. Roeske

–  einen amtlichen Stimmzettel des 
Wahlkreises für die Europawahl,

–  einen amtlichen blauen Stimmzet-
telumschlag für die Europawahl und 

–  einen amtlichen roten Wahlbriefum-
schlag, auf dem die Anschrift, an 
die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist.

Für die Kommunalwahlen wird ein 
Wahlschein ausgestellt, der im jewei-
ligen Wahlbezirk, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, gültig ist. Der 
Wahlschein für die Kommunalwahlen 
ist von gelber Farbe. Wahlberechtigte, 
die einen Wahlschein für die Kommu-
nalwahlen besitzen, können an den 
Wahlen
a) durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Stimmbezirk dieses Wahlbezir-
kes
oder 
b) durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss 
sich von der Gemeinde die folgenden 
Unterlagen beschaffen:

Kommunalwahl:
– einen amtlichen gelben Wahlschein,
–  einen amtlichen gelben Stimmzettel 

für die Kreistagswahl,
–  einen amtlichen grünen Stimmzet-

tel für die Gemeinderatswahl, 
–  einen amtlichen grünen Stimmzet-

telumschlag und
–  einen amtlichen gelben Wahlbrief-

umschlag, auf dem die Anschrift, 
an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist, aufgedruckt ist.

Die gelben und roten Wahlbriefe mit 
den jeweils dazugehörigen Stimmzet-
teln in den richtigen verschlossenen 
Stimmzettelumschlägen und den un-
terschriebenen Wahlscheinen sind so 
rechtzeitig an die auf den Wahlbriefum-
schlägen angegebene Stelle getrennt 
nach Europawahl und Kommunalwah-

 b)  für die Kreistagswahl: gelber 
Stimmzettel mit schwarzem Auf-
druck

  Die Stimmzettel müssen vom Wäh-
ler in einer Wahlzelle des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet, und 
so zusammengefaltet werden, dass 
nicht erkannt werden kann, wie er 
gewählt hat.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im 
Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung der Wahlergebnisse im Stimm-
bezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäftes 
möglich ist.

6.  Die Briefwahl für die Europawahl 
und die Kommunalwahlen finden 
mit jeweils eigenen Vordrucken 
statt; lediglich für den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheines gibt 
es einen gemeinsamen Vordruck 
auf der Rückseite der Wahlbenach-
richtigung. Die Wahlscheine sind 
von unterschiedlicher Farbe und 
werden jeweils gesondert mit Brief-
wahlunterlagen erteilt. Es sind je-
weils gesonderte, durch Aufschrift 
unterscheidbare Wahlbriefe abzu-
senden.

  Wähler, die einen Wahlschein für 
die Europawahl besitzen, können 
an der Wahl in dem Kreis in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlbezirk dieses 
Kreises

 oder 
 b) durch Briefwahl teilnehmen.
  Wer durch Briefwahl wählen will, 

muss sich von der Gemeinde die 
folgenden Unterlagen beschaffen:

Europawahl:
–  einen amtlichen weißen Wahl-

schein,
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Ein starkes Team sucht DICH!

Anderen zu helfen – ein gutes Gefühl.

Interessiert an Technik, Teamarbeit, Kameradschaft?

Freiwillige Feuerwehr Odenthal

Kontakt: www.feuerwehr-odenthal.de oder Tel. 02202-710157
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22.00
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154€ 185€

300€
Die Immobilie ist eine der beliebtesten Formen der privaten 
Altersvorsorge – wertstabil und inflationssicher. Umso besser, 
dass der Staat unser S-Riesterdarlehen mit Zulagen und mög-
lichen zusätzlichen Steuervorteilen fördert. Bei uns verbinden 
Sie jetzt die Vorteile einer günstigen Baufinanzierung mit der 
attraktiven staatlichen Riesterförderung. Denn wer im Alter 
mietfrei wohnt, hat mehr von seiner Rente! Mehr Infos unter 
www.ksk-koeln.de oder bei einem unserer Berater. 
Wenn’s um Geld geht – s-Kreissparkasse Köln.

Ihr Weg ins Traumhaus. 
Mit dem 
S-Riesterdarlehen 
zur eigenen Immobilie.

Riestern Sie sich 

jetzt zum Eigenheim!

www.ksk-koeln.de


